
NRW: Lehrkräfte müssen Quarantäne bei Reise ins
Risikogebiet bis zum Ende der Herbstferien
abgeschlossen haben
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Original aus dem NRW-Ministerium:

Zitat

In der aktuellen Pandemie-Situation ist dringend anzuraten, dass Lehrkräfte ihre
Urlaubsplanungen ins Ausland überprüfen. Gleiches gilt für Lehramtsanwärterinnen und
Lehramtsanwärter sowie weitere Personen im Landesdienst, die an der Erfüllung des
Bildungs- und Erziehungsauf-trags von Schulen beteiligt sind (z.B. Personal in ZfsL,
Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter).

In deren eigenem Interesse muss diesen Personen dringend abgeraten werden, eine
Urlaubsreise in eine als Risikogebiet ausgewiesene Region anzutreten, wenn nach
Rückkehr die notwendige Quarantäne nicht bis zum Schulstart nach den Ferien beendet
werden kann.

Private Reisen ins Ausland können zwar als außerdienstliches Verhalten dienst- und
arbeitsrechtlich nicht untersagt werden, allerdings können bei der Rückkehr aus einem
Risikogebiet dienst- oder arbeitsrechtliche Konsequenzen - bei unentschuldigtem
Fernbleiben vom Dienst auch der Verlust der Bezüge bzw. des Entgelts - grundsätzlich
in Betracht kommen, wenn wegen der Quarantänepflicht die Dienstpflicht nicht
rechtzeitig wieder aufgenommen werden kann.

Dabei sind stets die Umstände des Einzelfalls zu prüfen.
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